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RKZ:--:
BBM -Rågionales Kompeten¡zeûtrum
BevöLksrungsschutz Bern-Mittet(and

lngress

Die Abgeordnetenversammlung des Gemeindeverbandes RKZ BBM beschliesst
gestützt auf Artikel 17 Buchstabe e des Organisationsreglements vom 21. Januar
2013 Folgendes.

1 Allgemeines

Dieses Dokument regelt die Entschädigungen und Spesen aller Organe des
Gemeindeverbandes RKZ BBM (OgR, Art. 7) sowie des Hilfspersonals, des
externen Lehrpersonals und der externen Kursreferenten des RKZ BBM.

2 Organe Gemeindeverband

2.1 Abgeordnetenversammlung

Gemäss 2.2.2.

2.2 Vorstand

2.2.1 Präsidium

Dem Präsidium des Gemeindeverbandes steht eine Pauschalentschädigung von
CHF 300.-- pro Monat (CHF 3'600.-- pro Jahr) zu.

2.2.2 Y orstandsmitgl ieder

Jedes Vorstandsmitglied erhält pro Vorstandssitzung und Abgeordnetenversamm-
lung eine Sitzungsentschädigung von CHF 50.-- bei einer Sitzungsdauer bis zu
zwei Stunden. Jede weitere angebrochene Stunde wird mit zusätzlich CHF 25.--
entschädigt.

2.3 Rechungsrevisorinnen/-revisoren

Fur die Rechnungsprüfung erhält jede Revisorin/jeder Revisor eine Entschädigung
von GHF 200.-- pro Tag bzw. von CHF 100.-- pro Halbtag.

2.4 Kommissionen

Jedes Kommissionsmitglied erhält pro Kommissionssitzung eine
Sitzungsentschädigung von CHF 50.--bei einer Sitzungsdauer bis zu zwei Stunden.
Jede weitere angebrochene Stunde wird mit zusätzlich CHF 25.--entschädigt.

2.5 Personal

Leistet ein hauptamtlicher Zivilschutz-AusbildnerÊlnstruktor Einsätze in einem
anderen Ausbildungszentrum geht die entsprechende Entschädigung an das RKZ
BBM. Bezüglich "Auslagenersatz für die bewilligte dienstliche Verwendung privater
Fahzeuge" gelten die abweichenden Regelungen RKZ BBM zum Personalrecht
der Gemeinde Köniz.

Eine externe hauptamtliche Zivilschutz-Lehrperson erhält eine Tagesentschädigung
von GHF 350.-- bzw. eine Halbtagesentschädigung von CHF 175.--. Dazu erhält sie
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ütung für die Reise Wohnort - Dienstort und zurück von CHF -.70

Eine externe nebenamtliche Zivilschutz-Lehrperson erhält eine Tagesentschädigung
von CHF 275.-- bzw. eine Halbtagesentschädigung von CHF137.50. Diese Ansätze
gelten auch für Rapporte, Vorkurse und vorgängig bewilligte individuelle Kursvorbe-
reitungen, welche im RKZ BBM stattfinden. Dazu erhält sie eine Spesenvergütung
für die Reise Wohnort - Dienstort und zurück von GHF -.70 pro Kilometer.

Hilfspersonal

Küchenpersonal

Zivilschutz-Küchenchefs und -Küchengehilfen erhalten in der Regel Enruerbsersatz

und Funktionssold. Falls sie über 30 Jahre alt sind und ihren Pflichtdienst erfüllt
haben, erhalten sie Enruerbsersatz und eine Tagesentschädigung von GHF 20.--.

Dazu erhalten sie eine Spesenvergütung ftir die Reise Wohnort - Dienstort und

zurück von GHF -.70 pro Kilometer.

Materiald ienstpersonal

Materialwarte und -gehilfen erhalten in der Regel Enryerbsersatz und Funktionssold.
Falls sie über 30 Jahre alt sind und ihren Pflichtdienst erfüllt haben, erhalten sie
Enruerbsersatz und eine Tagesentschädigung von CHF 20.--. Dazu erhalten sie

eine Spesenvergütung für die Reise Wohnort - Dienstort und zurück von GHF -'70
pro Kilometer.

Externe Referenti n nen/Referenten

Für Fachreferate in Kursen werden mit den jeweiligen Referentinnen/ Referenten
oder ihren Behörden/lnstitutionen mittels vorherigen schriftlichen Abmachungen
entsprechende Entschädigungen und Spesenvergütungen festgelegt'

lnkrafttreten

Dieses Reglement tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.

Gemeindeverband RKZ BBM

3.2

5.

Reto Bazzi

Köniz, 5. Juni
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